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IV.	 Wir sind zum Rücktritt und zur Rücknahme darüber hinaus berechtigt, 
a.	 wenn der Besteller eine ihm obliegende Pflicht verletzt, er sich insbesondere in Zahlungsverzug 

befindet und eine – nicht entbehrliche –, ihm gesetzte, angemessene Frist zur Leistung erfolglos 
abgelaufen ist. 

b.	 wenn uns berechtigte Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers bekannt werden.
V.	 Im Falle der Ausübung eines uns zustehenden Rücktrittrechts sind wir zum Schadensersatz 

nicht verpflichtet. 
VI.	 Bereits erbrachte Gegenleistungen sind unverzüglich zu erstatten. Unsere Herausgabeverpflich-

tung beschränkt sich auf die empfangenen Leistungen.

5. Preise und Zahlungen 
I.	 Alle Preise verstehen sich in EURO ab Werk ausschließlich Verpackung, zuzüglich der jeweils 

geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
II.	 Übernehmen wir die Aufstellung oder Montage, trägt der Besteller, sofern nicht anders vereinbart, 

neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie z.B. Reisekosten, Kosten 
für Transport des Handwerkzeugs und des persönlichen Gepäcks, Auslösungen.

III.	 Bei Dauerschuldverhältnissen wird der am Tag der Lieferung gültige Listen-, Katalog- oder 
Tagespreis berechnet. Dies gilt auch, wenn seit dem Tag des Vertragsschlusses vier Monate 
vergangen sind. Gewährte Rabatte oder Boni bleiben unberührt.

IV.	 Zahlungen sind frei unserer Zahlstelle zu leisten. 
V.	 Bestehen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers, sind wir berechtigt, offene 

Forderungen zur sofortigen Barzahlung fällig zu stellen. Dies gilt auch für den Fall, dass bereits 
Wechsel oder Schecks akzeptiert wurden.

VI.	 Der Besteller kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrech-
nen. 

6. Sachmängel 
I.	 Mängel sind uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
II.	 Mangelhafte Teile bessern wir nach unserer Wahl unentgeltlich nach oder ersetzen sie durch 

mangelfreie Teile, wenn der Mangel auf einem vor Gefahrübergang liegenden Umstand beruht. 
Keine Gewähr wird insbesondere bei natürlicher Abnutzung oder Schäden übernommen, die 
nach dem Übergang der Gefahr entstehen infolge ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwen-
dung, fehlerhafter Montage oder Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, fehlerhafter 
oder nachlässiger Behandlung, nicht ordnungsgemäßer Wartung, Verwendung ungeeigneter 
Betriebsmittel, mangelhaften Bauarbeiten, ungeeignetem Baugrund, chemischen, elektrischen 
oder elektrochemischen Einflüssen, sofern nicht wir für sie verantwortlich sind, besonderen 
äußeren Einflüssen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Im Übrigen gilt §439 Abs.3 
BGB entsprechend. 

	 Eine Mängelhaftung für Wellendichtungen ist ausdrücklich ausgeschlossen.
III.	 Der Besteller muss uns nach Absprache die zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung erforderliche 

Zeit und Gelegenheit geben. In dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur 
Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden ist der Besteller berechtigt, den Mangel auf unsere 
Kosten selbst zu beseitigen oder durch Dritte beseitigen zu lassen.

IV.	 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, 
soweit sich die Aufwendungen erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen 
anderen Ort als den Ort der Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht dem bestimmungsgemässen Gebrauch. Dies gilt entsprechend für den 
Umfang des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen uns in Fällen des §478 Abs. 2 BGB.

V.	 Mangels besonderer Vereinbarung sind Mängelansprüche ausgeschlossen bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern.

VI.	 Eine Haftung ist darüber hinaus ausgeschlossen, wenn der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß 
nachbessern oder wenn wir Änderungen am Liefergegenstand nicht zuvor zugestimmt haben.

VII.	 Zahlungen dürfen nur für unbestrittene Mängel zurückgehalten werden; ihr Umfang darf den 
doppelten Wert der (mangelhaften) Teile nicht übersteigen.

VIII.	Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen 
ersetzt zu verlangen.

7. Rechtsmängel – Schutzrechte 
I.	 Mangels anderer Vereinbarung sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts 

frei von Urheber- und gewerblichen Schutzrechten Dritter (Schutzrechte) zu erbringen. Erhebt 
ein Dritter berechtigte Ansprüche gegen den Besteller wegen der Verletzung von Schutzrechten 
durch von uns erbrachte, vertragsgemäss genutzte Lieferungen, haften wir, sofern der Besteller 
uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, 
eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmassnahmen und Vergleichsverhandlungen 
vorbehalten bleiben.

II.	 Haften wir, werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betroffenen Lieferungen 
ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird oder sie 
austauschen. §439 Abs.3 BGB gilt entsprechend.

III.	 Stellt der Besteller die Nutzung ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Einstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

IV.	 Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit der Besteller die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat 
oder sie durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch von uns nicht voraussehbare Anwendung 
oder dadurch verursacht wird, dass der Besteller die Lieferung verändert oder zusammen mit 
nicht von uns gelieferten Produkten einsetzt.

V.	 Im Übrigen gilt Ziff. 6 entsprechend.

8. Sonstige Ersatzansprüche 
I.	 Über Ziff. 6 und Ziff. 7 hinausgehend sind Aufwendungs- und Schadensersatzansprüche, gleich 

aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, sofern wir zwingend haften, z.B. 
nach dem Produkthaftungsgesetz, bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, in Fällen 
des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, arglistigen Verhaltens, der schuldhaften Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit. 

II .	 Ersatzansprüche bei Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten sind begrenzt auf vertragsty-
pische, vernünftigerweise vorhersehbare Schäden. 

III.	 Im Übrigen wird der Umfang der Ersatzpflicht bestimmt durch entsprechende Anwendung des 
Produkthaftungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung; §11 ProdHaftG (Selbstbehalt) findet 
keine Anwendung.

IV.	 Der Besteller ist im Falle der Unmöglichkeit berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei 
denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Die Höhe beschränkt sich, außer in 
Fällen des Abs. I, auf 10% derjenigen Teile, die wegen der Unmöglichkeit nicht zweckdienlich 
verwendet werden können. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist damit 
nicht verbunden; das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

9. Verjährung 
	 Alle Ansprüche des Bestellers verjähren unabhängig vom Rechtsgrund in 12 Monaten. Dies gilt 

nicht in Fällen der Ziff. 8 Abs. I sowie in Fällen des §479 Abs. 1 BGB.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
I.	 Für alle Rechtsbeziehungen aus der Geschäftsverbindung gilt ausschließlich das für die 

Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander geltende Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere findet das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf (CISG) keine Anwendung.

II.	 Alleiniger Gerichtsstand für alle aus der Rechtsbeziehung sich ergebenden Rechte und Pflichten 
ist nach unserer Wahl das AG Besigheim oder das LG Heilbronn. Wir sind auch berechtigt bei 
dem für den Hauptsitz des Bestellers zuständigen Amts- oder Landgericht zu klagen.

III.	 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen lässt die übrigen Regelungen 
unberührt.

Stand Mai 2008

1. Allgemeine Bestimmungen 
I.	 Diese Bedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen der Atlanta Antriebssysteme E. 

Seidenspinner GmbH & Co. KG an Unternehmer. 
II.	 Abweichenden Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 

Insbesondere hat die widerspruchslose Ausführung des Auftrags (Bestellung) keinen Erklärungs-
gehalt.

III.	 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
	 Verträge kommen nur durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder Rechnung zustande.
IV.	 Wir behalten uns an Mustern, Skizzen, Schablonen, Kostenvoranschlägen, Gesenken, Werk-

zeugen, Zeichnungen u.ä., Informationen körperlicher und nicht körperlicher Art (auch in 
elektronischer Form) sämtliche Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach 
unserer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung zugänglich gemacht werden und sind uns auf 
Verlangen kostenfrei nebst sämtlichen etwa angefertigten Vervielfältigungen zurückzugeben; 
elektronisch gespeicherte Unterlagen müssen gelöscht werden.

V.	 Bei Sonderanfertigungen gelten Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge 
als vertragsgemäße Erfüllung.

VI.	 Mangels besonderer Vereinbarung müssen Bestellungen auf Abruf innerhalb eines Jahres, 
beginnend mit dem Tag der Bestellung, abgerufen werden. 

VII.	 Von uns hergestellte Werkzeuge bleiben in jedem Fall unser Eigentum.
VIII.	Uns zur Bearbeitung eingesendeten Teilen muss ein Lieferschein beigefügt werden. Der Werkstoff 

dieser Teile muss uns mitgeteilt werden; er muss bestmögliche Bearbeitung gewährleisten. Vorgear-
beitete Teile müssen masshaltig und mit den erforderlichen Toleranzen angeliefert werden, anderen-
falls sind wir zur Rückgabe auf Kosten des Bestellers berechtigt. Bei angelieferten Teilen werden in 
der Regel Einstellstücke benötigt. Deshalb dürfen Fehlmengen von 1 Stück bzw. bis zu 10 % nicht 
beanstandet werden. Wir haften nicht für Mängel, die auf der Beschaffenheit der eingesendeten Teile, 
insbesondere ihres Werkstoffes beruhen. Werden Teile durch Materialfehler oder Mängel, die wir 
nicht zu vertreten haben, unbrauchbar, sind wir berechtigt, die aufgewandten Bearbeitungskosten 
in Rechnung zu stellen. Die Geltendmachung eines Schadens bleibt vorbehalten.

2. Lieferung 
I.	 Die Einhaltung von Lieferfristen setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen 

geklärt und sämtliche vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen 
und Freigaben rechtzeitig bei uns eingegangen sind und vereinbarte Zahlungsbedingungen 
und sonstige Pflichten durch den Besteller eingehalten werden. Die Lieferfrist verlängert sich 
angemessen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht rechtzeitig erfüllt werden; dies gilt 
nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben.

II.	 Die Lieferfrist wird gehemmt, solange wir selbst nicht vertragsgemäß beliefert werden. Sich 
abzeichnende Verzögerungen teilen wir dem Besteller unverzüglich mit.

III.	 Nachträglich vom Besteller gewünschte Änderungen unterbrechen die Lieferfrist bis zur Ver-
ständigung über die gewünschte Änderung. Anschließend beginnt eine neue, angemessene 
Lieferfrist zu laufen.

IV.	 Wir kommen in Verzug, wenn wir trotz einer nach Ablauf der Lieferfrist vom Besteller gesetzten 
angemessenen, mindestens zweiwöchigen Nachfrist nicht liefern.

V.	 Können Fristen wegen höherer Gewalt z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder ähnlichen 
Ereignissen z.B. Arbeitskämpfen, nicht eingehalten werden, verlängern sie sich angemessen. 

VI.	 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware bis zum Ablauf der Lieferfrist unser Werk verlassen 
hat oder dem Besteller die Versandbereitschaft angezeigt wurde. Für den Fall, dass ein Werk 
abgenommen werden muss, ist, sofern die Abnahme nicht berechtigt verweigert wird, der 
Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Mitteilung der Abnahmebereitschaft.

VII.	 Entsteht im Falle unseres Verzugs dem Besteller ein Schaden, ist er nach unserer Wahl berechtigt, 
eine pauschale Verzugsentschädigung oder eine Entschädigung nach konkreter Schadensbe-
rechnung zu verlangen. Die pauschale Verzugsentschädigung beträgt für jede volle Woche der 
Verspätung 0,5%, im Ganzen höchstens 5% vom Wert der Teile der (Teil-)lieferung, die infolge 
der Verspätung nicht zweckdienlich verwendet werden konnte.

VIII.	Schadensersatzansprüche wegen Verzögerung der Leistung und Schadensersatzansprüche 
statt der Leistung, die über Abs. VII hinausgehen sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch 
nach einer uns etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen der 
Ziff. 8 Abs. I. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kann der Besteller vom Vertrag nur 
zurücktreten, soweit wir die Verzögerung der Lieferung zu vertreten haben. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

IX.	 Der Besteller ist nach Aufforderung verpflichtet, innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob 
er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. 

X.	 Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt. Etwa dadurch entstehende Liefermehrkosten 
gehen zu unseren Lasten; wenn nicht der Besteller die Teillieferung veranlasst hat.

XI.	 Wir versenden auf Kosten und Gefahr des Bestellers; auch im Falle unseres Verzugs.

3. Eigentumsvorbehalt 
I.	 Wir behalten uns das Eigentum an den Gegenständen unserer Lieferungen bis zur vollständi-

gen Erfüllung sämtlicher uns gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden 
Ansprüche vor.

II.	 Wir sind berechtigt (nicht verpflichtet), die Vorbehaltsware auf Kosten des Bestellers gegen 
Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser, Transport- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht 
der Besteller selbst eine entsprechende Versicherung abgeschlossen oder ausdrücklich seinen 
gegenteiligen Willen geäußert hat.

III.	 Der Besteller darf Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang für uns als Hersteller im 
Sinne des §950 BGB, ohne dass uns hieraus irgendwelche Verpflichtungen entstehen, be- und 
verarbeiten, solange er sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Mangels Verzug ist der Besteller 
auch berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern, sofern 
er von seinem Kunden Bezahlung erhält oder er seinerseits unter dem Vorbehalt liefert, dass das 
Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 

IV.	 Sind wir nicht Hersteller, überträgt uns der Besteller schon jetzt sein Eigentum oder Miteigentum 
an der neuen Sache. Die Übergabe an uns wird dadurch ersetzt, dass der Besteller die Sache 
für uns verwahrt. Soweit Dritte unmittelbaren Besitz an der Sache erlangen, tritt der Besteller 
bereits jetzt seine bestehenden oder künftigen Herausgabeansprüche an uns ab. 

V.	 Abs. 4 gilt entsprechend, wenn wir durch Verbindung keinen Miteigentumsanteil erwerben.
VI.	 Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum sorgfältig und unentgeltlich für uns.
VII.	 Verpfändungen und Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig.
VIII.	Aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (insbesondere auch aus einem Ver-

sicherungsvertrag oder einer unerlaubten Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehende 
Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Besteller 
bereits jetzt sicherungshalber an uns ab.

IX.	 Der Bestseller ist widerruflich ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere 
Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Ermächtigung kann nur widerrufen werden, 
wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

X.	 Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, ist der Besteller verpflichtet, diese (im Falle der Veräuße-
rung seinen Käufer) auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. 

XI.	 Übersteigt der Wert aller uns zustehenden Sicherungsrechte die Höhe aller gesicherten Ansprüche 
um mehr als 20%, sind wir verpflichtet, auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil 
der Sicherungsrechte frei zu geben.

4. Vertragsanpassung – Rücktritt 
I.	 Verändern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne der Ziff. 2 Abs. II und Abs. V die wirtschaftliche 

Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich oder wirken solche Ereignisse auf unseren 
Betrieb erheblich ein, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen 
angepasst.

II.	 Ist eine Anpassung wirtschaftlich nicht zu vertreten, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten. Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, teilen wir dies dem Besteller 
nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich mit. 

III.	 Absatz II gilt auch dann, wenn mit dem Besteller zunächst eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart 
war. Das Recht zum Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Gründe für den Rücktritt bereits bei 
Vertragsschluss erkennbar waren. Der Besteller wird über die Gründe unverzüglich informiert. © Atlanta Antriebssysteme E. Seidenspinner GmbH & Co. KG


